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Auszug aus der Niederschrift 

über die Sitzung 
des Verwaltungsausschusses 

am 11.02.2015 

 

 
Punkt   13.5 Protokollführung - Inhalt der Niederschriften 

 
StOAR Eckert erklärt, dass in der letzten Ratssitzung darum gebeten worden sei bzgl. der 
Geschäftsordnung zur Ausführlichkeit des Inhaltes der Niederschriften überein zu kommen. 
Es wäre vorteilhaft, stringenter für alle Sitzungsdienste zu protokollieren und sich laut 
Gesetzeslage, den wesentlichen Inhalt der Beratung bzw. nur ein Beschlussprotokoll 
festzuhalten. Die Regularien der Geschäftsordnung besagen, dass es vorher angekündigt 
werden müsse, wenn ein Ratsmitglied seine Ausführungen festgehalten haben möchte.  
 
BG Leefers ist der Meinung, dass ein Ergebnisprotokoll genüge und fragt, ob es möglich sei, 
vorbehaltlich einer juristischen Prüfung, eine digitale Aufzeichnung abrufbar im Internet 
vorzuhalten. 
 
StOAR Eckert antwortet, dass in der Geschäftsordnung laut § 18 (7) nach der Genehmigung 
der Niederschrift die Aufzeichnungen gelöscht werden. 
 
Bgm Weber stellt fest, dass es gegen eine Kürzung der Niederschriften keinen Widerspruch 
gebe.  
 
 
 
 



 
 


